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1. Zitationsstil und Kurzbeleg herunterladen und speichern 
o Wenn Sie den von der Hochschulbibliothek erstellten Zitationsstil verwenden 

möchten, der die Richtlinie zur juristischen Zitierweise des FB7 (Studiengang 

Wirtschaftsrecht) umsetzt, fügen Sie die auf der Bibliothekswebsite  

herunterladbare Zitationsstil-Datei (.ccs) sowie die Kurzbeleg-Datei (.ckd)  in 

den Unterordner „Custom Citation Styles“ im Ordner „Citavi 6“  ein. 

 

 

https://www.fh-aachen.de/fh-aachen/hochschulstruktur/zentrale-

betriebseinheiten/bibliothek/literaturverwaltung/literaturverwaltung-mit-citavi  

 

2. Zitationsstil festlegen 
o Wechseln Sie im Citavi-Projekt unter „Zitation“ den Stil  und stellen Sie den Stil 

auch in Word  ein. 

 

 

 
 

o Anstatt die Zitationsstil-Datei herunterzuladen, können Sie alternativ im Citavi-

Menü „Zitationsstil wechseln“ nach „Aachen“ suchen und den Wirtschaftsrecht-Stil 

auswählen. Die Kurzbeleg-Datei steht Ihnen ausschließlich via Download zur 

Verfügung. 

 

mailto:bibauskunft@fh-aachen.de
https://www.fh-aachen.de/fh-aachen/hochschulstruktur/zentrale-betriebseinheiten/bibliothek/literaturverwaltung/literaturverwaltung-mit-citavi
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3. Kurzbeleg-Unterstützung anpassen 
o Richten Sie jetzt in Citavi den Kurzbeleg mit Hilfe der Kurzbeleg-Datei (.ckd) ein. 

o  

 

 

 

4. Daten überprüfen 
o Die zitierte Literatur kann nur in der gewünschten Form/Struktur im 

Literaturverzeichnis und den Fußnoten erscheinen, wenn die bibliographischen 

Daten im verknüpften Citavi-Projekt korrekt eingetragen wurden.  

 

5. Dokumententyp überprüfen und ggf. korrigieren 
o Bei der automatischen Übernahme von Katalogdaten werden Monografien, 

Webseiten oder Zeitschriftenartikel manchmal von Citavi als „Unklarer 

Dokumententyp“ identifiziert. Es ist sinnvoll, den Typ sofort zu korrigieren und die 

bei der Datenübernahme 

verlorengegangenen Felder direkt zu 

ergänzen: 

 

o Gesetzeskommentare nimmt 

Citavi gelegentlich als Sammelwerke 

auf. Auch hier muss korrigiert 

werden. 
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6. Besonderheiten der verschiedenen Dokumententypen 

6.1 Monografien (inkl. Lehrbücher und Hochschulschriften) 

Zitat aus einer Monografie (zugl. Hochschulschrift) mit Bandzählung1 

o Wenn Monografien oder Lehrbücher in einer Reihe erschienen sind, soll dies 

entsprechend vermerkt werden. Tragen Sie den Reihentitel im gleichnamigen 

Feld ein.  

Gibt es eine Reihenzählung, tragen Sie diese, gefolgt von den Herausgebern der 

Reihe, im Feld „Bandnr. der Reihe“ ein. 

o Dissertationen und Habilitationen werden mit dem Zusatz „zugl. Diss. Ort Jahr“ 

bzw. „zugl. Habil. Ort Jahr“ zitiert.  

Tragen Sie diese Information im Feld „Freitext 1“ ein. 

 
o Hinweis: Entgegen der Empfehlung der Richtlinie (Kapitel V 3) das Autor-Jahr-

Seite-System zu nutzen, wird in den Fußnoten-Beispielen für mehrere 

Dokumententypen auf die Jahresangaben verzichtet. Unser Zitierstil orientiert sich 

an den Beispielen. 
 

Zitat aus einer Monografie mit Randnummern, ungezählter Reihe und Auflage2 

o Wenn statt Seitenzahlen Paragraphen und Randnummern angegeben sind, werden 

diese trotzdem in das Feld „Seite von-bis“ eingetragen. Im Feld „Seitenzahlen-

Typ“ wählen Sie anschließend „Randnummern“ aus. 

o Überprüfen Sie bei der Übernahme von Monografien via Zauberstab-Funktion, ob 

Citavi wirklich die Auflage übernommen hat, die Sie verwenden möchten. Ist die 

ISBN die gleiche wie die der Vorauflage, kann es sein, dass Sie die Daten 

anpassen müssen. 

 
1 Kroll-Ludwigs, Die Rolle der Parteiautonomie im europäischen Kollisionsrecht, S. 36. 
2 Bitter/Heim, Gesellschaftsrecht, § 3 Rn. 28. 
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Zitat aus einer Monografie ohne Seitenangaben oder Randnummern3 

o Wenn in einer Monografie keine Seiten 

oder Randnummern angegeben werden, 

wird stattdessen das Kapitel, in dem sich 

das Zitat befindet, angegeben. Hierzu 

wird das Fußnotensuffix genutzt.  

o Tragen Sie im Feld „Seite von-bis“ den 

Vermerk „o.S.“ (ohne Seiten) sowie die 

Kapitelnummer ein. Im Feld „Suffix“ 

tragen Sie zunächst ein Komma, dann 

ein Leerzeichen und anschließend den 

Titel des Kapitels ein. 

 

 

 

 

Monografie mit Begründer:in4 

o Wenn Sie ein Lehrbuch händisch 

eintragen oder mit der Zauberstab-

Funktion übernehmen, begegnen 

Ihnen Personen, die den Hinweis 

„Begründer:in“ oder „begründet 

von“ innehaben.  

o In diesem Fall verschieben Sie den 

Namen des/der Begründer:in in das 

Feld „Weitere Beteiligte“. 

 
3 Däubler, Internet und Arbeitsrecht, o.S., Kapitel 1.7, Kollektives und individuelles Arbeitsrecht. 
4 Koch, Gesellschaftsrecht, § 8 Rn. 34. 
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6.2 Zeitschriftenaufsätze 

Zitat aus einem Zeitschriftenaufsatz5 

o Bei Zeitschriftenaufsätzen soll die Seite, mit welcher der Aufsatz beginnt, sowie 

in Klammern die konkrete Seite, welche die zitierte Fundstelle enthält, genannt 

werden. Tragen Sie gerne trotzdem Anfangs- und Endseite in Citavi ein. Der 

Zitationsstil benutzt in der Fußnote automatisch die erste Seite. 

o In das Feld „Jahrgang“ tragen Sie die Zahl ein, die i.d.R. mit Jg. (Jahrgang), Bd. 

(Band) oder Vol. (Volume) gekennzeichnet ist oder die vor der Jahresangabe 

steht. 

In das Feld „Heft“ kommt die Zahl die i.d.R. nach dem Jahr steht und 

beispielswiese durch H. (Heft) oder I. (Issue) gekennzeichnet wird. 

 

 

6.3 Beiträge aus Sammelwerken (inkl. Festschriften) 

Zitat aus einem Sammelwerkbeitrag6 

Zitat aus einem Festschriftbeitrag78 

o Sammelwerke – erkennbar daran, dass ihre einzelnen Abschnitte oder Kapitel von 

unterschiedlichen Autor:innen stammen und/oder, dass es Herausgeber:innen 

gibt, werden nicht als solche zitiert.  

o Man benötigt ihre Daten aber, um die Literaturnachweise ihrer Beiträge zu 

erstellen. 

o Sammelwerksbeiträge aus E-Books nehmen Sie z.B. per Picker (DOI) vom Eintrag 

des Beitrags auf. 

o Bei gedruckten Büchern gehen Sie stufenweise vor: Zuerst nehmen Sie das 

Sammelwerk  auf (per ISBN oder per Hand). 

o Eine Festschrift ist ein Sammelwerk mit Beiträgen zu Ehren einer gefeierten 

Person und kann wie ein Sammelwerk aufgenommen werden . 

 
5 Kampan/Pauschinger, EuZW 45 (2018), 345 (350). 
6 Joswig, Wirtschaftsrecht 2019, 51 (100). 
7 Zuchowski/Zuchowski, Künstliche Intelligenz im Gesundheitswesen 2022, 285 ff. 
8 Kaufmann, Festschrift zum 70. Geburtstag von Dr. iur. Max Guldener 1973, 153 ff. 

mailto:bibauskunft@fh-aachen.de


Ihre Literatur ist unsere Aufgabe 
Hochschulbibliothek der FH Aachen, bibauskunft@fh-aachen.de 
 
 

7 
 

o Wenn Sie möchten, dass Festschriftenbeiträge exakt dem Richtlinienbeispiel auf 

S. 15 (Kapitel VI 2 g) folgen, muss das Wort Festschrift oder Gedenkschrift im 

Feld Titelzusätze auftauchen . Notfalls verschieben Sie den gesamten Titel in 

das Feld Titelzusätze . 

 

 Sammelwerk:     Festschrift: 

 

      Festschrift ohne Thema 

 

o Klicken Sie anschließend auf „Beitrag hinzufügen“ und füllen die Felder, mit den 

Angaben des Kapitels aus dem Sie zitieren möchten, händisch aus. 
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Sammelwerksbeitrag    Beitrag in Festschrift 

 

6.4 Gesetzeskommentare 

Zitat aus einem Kommentar mit Begründer:in9 

Zitat aus einem Kommentar mit Bandzählung10 

o Gesetzeskommentare sollen laut Richtlinie jeweils nur einmal im 

Literaturverzeichnis auftauchen, auch, wenn verschiedene Abschnitte von 

unterschiedlichen Bearbeiter:innen zitiert werden. Deshalb kommt die „Beitrag 

hinzufügen“-Funktion von Citavi nicht zum Einsatz. 

o Um später die korrekten Bearbeiter:innen für die Fußnote parat zu haben, können 

Sie diese beim Bearbeiten der Quelle z.B. in der Kernaussage eines Zitates 

unterbringen. 

 

 

o Es sollen die gängigen Abkürzungen verwendet werden (z.B. „MünchKomm“ oder 

„Palandt“). Diese müssen in das Feld „Übl. Abkürzung“ eingetragen werden.  

o Im Feld „Freitext 1“ muss die Abkürzung des thematisierten Gesetzes (z.B. BGB) 

eingetragen werden. 

o Die Unterteilungen eines Kommentars in verschiedene Bände wird im Feld 

„Untertitel“ definiert. 

  

 
9 Palandt, BGB, § 15 Rn. 445, Brudermüller/Götz. 
10 MünchKomm, BGB, § 147 Rn. 11, Busche. 
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Kommentar mit Begründer:in:  Kommentar mit Bandzählung: 

 

o Beim Zitieren, wahlweise entweder über die Registerkarte „Wissen“  oder die 

Registerkarte „Titel“ , tragen Sie die Namen der Beitragsautor:innen vorläufig im 

Suffix ein, und highlighten ausschließlich die Fußnotenzahl, damit diese für die 

spätere Endbearbeitung gekennzeichnet ist (siehe Abschnitt 8.1). 
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Zitat aus einem Kommentar in einer älteren Auflage11 

o Laut Richtlinie sind Kommentare in der neusten Auflage zu zitieren. Wird 

ausnahmsweise eine ältere Auflage benutzt, muss dies in der Fußnote angegeben 

werden. 

o Setzen Sie hierfür die Auflage mit in die Zeile „Seiten von-bis“. 

 

  

 
11 Palandt, BGB, 76. Aufl., § 14 Rn. 454, Brudermüller/Götz. 
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6.5 Rechtsprechungen 

Urteil in einer Zeitschrift12 

Urteil mit der Fundstelle juris13 

Urteil mit ECLI und Partei14 

o Fundstellen wie Zeitschriften  oder Rechtsdatenbanken (z.B. juris)  sollen 

gekennzeichnet werden. Bei Urteilen des EuGHs sollen die am Rechtsstreit 

beteiligten Parteien  angegeben werden. Schreiben Sie diese gemeinsam mit 

dem ECLI in das Feld „ECLI“ .  

 

 

o Der Eintrag im Literaturverzeichnis wird automatisch von Citavi unterdrückt. 

 

  

 
12 BGH, Beschluss vom 04.11.1998, VIII ZB 12/98, BGHZ 140, 11 (14). 
13 OLG Köln, Urteil vom 31.01.2019, 12 U 193/17, juris. 
14 EuGH, Urteil vom 12.07.2005, C-403/03, ECLI:EU:C:2005:446 - Schempp, juris. 
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6.6 Gesetze, Verordnungen und Richtlinien 

Zitat einer Rechtsnorm im Text 

o Zitierte Rechtsnormen (Gesetze, Verordnungen und Richtlinien) werden in den 

Text aufgenommen und nicht mit einer Fußnote belegt. Soweit nicht der gesamte 

Inhalt eines Paragraphen betroffen ist, ist der Paragraph um Absatz, Satz und 

Nummer zu ergänzen. 

 

Nach § 433 Abs. 2 BGB ist der Verkäufer verpflichtet, dem Verkäufer den 

vereinbarten Kaufpreis zu bezahlen. 

o Ein „Im-Text“-Nachweis über „Mit Optionen einfügen“ ist kürzer als eine Fußnote, 

aber eventuell aufwendiger, als ein händisch erfasster Nachweis. 

 
 

Zitat einer Rechtsnorm in einer Fußnote15 

o In Fällen einer Überlastung des Textes sowie bei Verweisen und Verbindungen 

erfolgt die Angabe in einer Fußnote. 

Gesetze, Verordnungen und Richtlinien werden nicht im Literaturverzeichnis  

Nutzen Sie Citavi zum Erstellen des Verweises, ist die Fußnote auf Richtlinien der 

EU (s.u.) ausgelegt. Der Eintrag im Literaturverzeichnis wird automatisch 

unterdrückt. 

 

Zitat einer Richtlinie, Verordnung oder Beschluss der Europäischen Union16 

o Richtlinien, Verordnungen und Beschlüsse der Europäischen Union sollten 

grundsätzlich in der Fußnote genannt werden. Der Eintrag im Literaturverzeichnis 

wird automatisch unterdrückt. 

o Bei Wiederholung kann auch eine Kurzform verwendet werden. Diese muss in der 

ersten Fußnote „angekündigt“17 werden, z.B. über das Suffix der Funktion 2Mit 

Optionen einfügen“: 

 

  

 
15 § 434 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 BGB. 
16 Richtlinie 1999/44/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25.05.1999 zu bestimmten 

Aspekten des Verbrauchsgüterkaufs und der Garantien für Verbrauchsgüter (ABl. 1999, L 171, S. 12). 
17 Verordnung EU/2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27.04.2016 zum Schutz 

natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur 
Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (ABl. 2016, L 119, S. 2), abgekürzt als: DSGVO EU/2016/679. 
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6.7 Internetquellen 

Zitat aus einer Internetquelle18 

o Eine Internetquelle wird nur in einer Fußnote nachgewiesen, nicht aber gesondert 

ins Literaturverzeichnis aufgenommen. Bei Zitation wird der Eintrag im 

Literaturverzeichnis wird unterdrückt. 

o Suchen Sie auf der Webseite oder im Impressum nach dem/der Autor:in 

(und/oder der Institution), da er/sie sich meistens nicht von alleine einträgt.  

o Auch sollten Sie das Jahr, aus dem der Beitrag stammt, eintragen, damit man im 

Literaturverzeichnis sieht wie alt (oder neu) der Artikel ist. 

o Ist kein Jahr angegeben, nehmen Sie das letzte Aktualisierungsdatum der 

Webseite oder das Copyrightdatum aus dem Impressum. 

 

 

6.8 Persönliche Mitteilungen und Interviews 

Zitat aus einer Mitteilung19  

o Wenn Sie aus einem nicht öffentlich zugänglichen Dokument zitieren, verfahren 

Sie wie mit einer Internetquelle – außer, dass Sie am besten direkt im Feld 

„Medium“ angeben, in welchem Anhang sich eine Kopie oder Aufzeichnung des 

Schriftstückes findet. 

o Persönliche Mitteilungen bzw. Interviews werden nur in einer Fußnote 

nachgewiesen. Citavi unterdrückt den Literaturverzeichniseintrag für Sie. 

 
18 Fritz, Martin, 2019, Proteste in Japan: Blasen und verformte Zehen, Frauen rebellieren gegen den Dress-
Code am Arbeitsplatz. Die Damen, als „Blumen im Büro“ wahrgenommen, haben Probleme mit dem 
Schuhwerk, https://taz.de/Proteste-in-Japan/!5601346&s=masako/, 25.10.2019. 
19 E-Mail von Hofko, Theresa an Eva-Maria Horita, Umsetzung des Citavi-Zitationsstils für Maschinenbauer ins 
Englische, 07.01.2020, Anlage 4. 
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7. Sekundärquellen zitieren (Fußnoteneintrag) 
Zitat aus einer Sekundärquelle20  

o Die Zitationsrichtlinie sieht für Sekundärquellen folgende Struktur vor: 

 

Fußnote 

Name, Jahr, S. [der Originalquelle] zit. Nachname, Jahr, S. [der 

Sekundärquelle] 

 

Literaturverzeichnis 

Vollständige Quellenangabe der Originalquelle, zitiert nach: vollständige 

Quellenangabe der Sekundärquelle. 

 

o Liegt Ihnen also eine wichtige Quelle nicht vor, die Sie aber anhand einer weiteren 

Quelle zitieren können, nehmen Sie beide Quellen separat in Citavi auf. 

Um auf die primäre Quelle zu verweisen, nutzen Sie zunächst das Suffixfeld („Mit 

Optionen einfügen“).  

 

o Bei Fußnoten von Sekundärzitaten highlighten Sie (ausschließlich) die 

Fußnotenzahl, damit diese für die spätere Endbearbeitung gekennzeichnet ist 

(siehe Abschnitt 8.2). 

 
20 Vgl. Byrne, This book just ate my dog!, S. 3–10, zit. Santa Barbara Museum of Art, 2017, S. 20-25. 
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o Die Sekundärquelle wird mit der Option „Nur im Literaturverzeichnis“ eingefügt: 

 

o Hinweis: Da die Richtlinien das Erscheinungsjahr einer Monografienfußnote nicht 

vorsehen, kann es auch nicht im Sekundärquellenzitat generiert werden. 

 

8. Endbearbeitung Literaturverzeichnis und Fußnoten 
o Um die Kommentarbearbeiter:innen korrekt in den Fußnoten darzustellen und 

Primär- und Sekundärquellen zusammenzufassen, entkoppeln Sie – ganz zum 

Schluss – Ihre Arbeit vom Citavi-Projekt mit der Funktion „Citavi-Felder in Text 

umwandeln“.  

 

 

o Word bietet Ihnen an, diese Version in einer neuen Datei abzuspeichern. Nehmen 

Sie dieses Angebot unbedingt an und vergeben Sie einen neuen Dateinamen. Der 

Schritt ist nicht rückgängig zu machen. 
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o Danach bearbeiten Sie die zu „reparierenden“ Einträge. 

 

8.1 Endbearbeitung der Fußnoten zu Kommentaren (vgl. 6.4) 

o Fußnote, so wie Sie von Ihnen bzw. Citavi, eingetragen wurde: 

 

 
o Die Nachnamen der Bearbeiter:innen müssen nun mit Schrägstrichen und kursiv 

hinter die übliche Abkürzung verschoben werden. Die Markierungen können nun 

entfernt werden. 
 

9
 Palandt/Brudermüller/Götz, BGB, § 15 Rn. 445. 

10
 MünchKomm/Busche, BGB, § 147 Rn. 11. 

 

 

8.2 Endbearbeitung der Sekundärquellen im Literaturverzeichnis (vgl. 7) 

o Zunächst legt Citavi zwei einzelne Nachweise für die Primär- und Sekundärquelle 

an. 

 

o Um den Nachweis im Literaturverzeichnis entsprechend der Vorgaben 

umzusetzen, muss die Originalquelle und die Sekundärquelle zu einem Nachweis 

zusammengeführt werden.  

 

mailto:bibauskunft@fh-aachen.de


Ihre Literatur ist unsere Aufgabe 
Hochschulbibliothek der FH Aachen, bibauskunft@fh-aachen.de 
 
 

17 
 

Byrne, Richard: This book just ate my dog!, Oxford University Press, Oxford 

2015, zit. Santa Barbara Museum of Art: David Wiesner and the art of 

wordless storytelling, exhibition catalogue, Santa Barbara Museum of 

Art; Yale University Press, Santa Barbara, New Haven, London 2017. 

 

9. Besonderheiten bei Zitaten ohne Seitenzählung 
Zitat mit einem Paragraphen und einer Randnummer21 

 

o In einigen Dokumenten, insbesondere 

bei Kommentaren, findet man anstelle 

von Seitenzahlen Paragraphen und/oder 

Randnummern. Diese sollen beim 

Zitieren berücksichtigt werden. Um sie in 

der Fußnote anzuzeigen, müssen sie im 

Feld „Seite von-bis“ in Word eingetragen 

werden. 

 

 

 

 

 

10. Indirektes Zitieren  
Indirektes Zitat mit einem Vgl.-Hinweis22 

 

o Bei indirekten Zitaten muss die Fußnote 

mit einem „Vgl.“ beginnen. Schreiben Sie 

dazu im Präfix-Feld: Vgl.[Leerzeichen] 

Das Leerzeichen dient dazu, dass der 

Punkt und der nächste Buchstabe nicht 

direkt neben einander stehen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
21 Bitter/Heim, Gesellschaftsrecht, § 3 Rn. 28. 
22 Vgl. Koeberle-Schmid/Unger, Nachfolge im Familienunternehmen, S. 23. 

mailto:bibauskunft@fh-aachen.de


Ihre Literatur ist unsere Aufgabe 
Hochschulbibliothek der FH Aachen, bibauskunft@fh-aachen.de 
 
 

18 
 

11. Literaturverzeichnis (Beispiel) 
Bitter, Georg/Heim, Sebastian: Gesellschaftsrecht, 4. Aufl., Verlag Franz Vahlen, München 2018. 

Byrne, Richard: This book just ate my dog!, Oxford University Press, Oxford 2015, zit. nach Santa 

Barbara Museum of Art: David Wiesner and the art of wordless storytelling, exhibition 
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